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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.04.1963

Norm

MG §19 Abs2 Z11 D1

MRG §30 Abs2 Z5 C

Rechtssatz

Hat der Eintrittsberechtigte im Zeitpunkt des Todes des bisherigen Mieters die ernstliche Absicht, nicht mehr in die

Ehewohnung zurückzukehren und dort die häusliche Gemeinschaft mit seiner Gattin aufzunehmen, dann kann ihm ein

dringendes Wohnungsbedürfnis an der aufgekündigten Wohnung nicht abgesprochen werden.
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